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Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bun-

desrepublik Deutschland 
  
Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bun-
desrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahl-
tag 
 
1.  die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union be-

sitzen, 
 
2.  das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union1 eine Wohnung innehaben oder sich mindes-
tens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufei-
nanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

 
4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäi-
schen Parlament ausgeschlossen sind, 

 
5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erst-

malige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; 
er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden. 

 
Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Ge-
meindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahl-
ordnung). 
 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren 
Wahl zum Europäischen Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann 
von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt 
nicht, wenn Sie bis zum oben angegebenen 21. Tage vor der Wahl gegenüber der zuständigen 
Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu wer-
den. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut 
einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählverzeichnis in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland 
ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 
 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeindebe-
hörden in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden. 
 
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
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Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine 
Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Voraussetzungen für die 
aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
Rendsburg, 16.11.2023 
 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Kreiswahlleiter 

Nils Förster 
 
 

_______ 
1 ) Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 

nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Absatz 3 EUV die Verträge dort keine Anwendung mehr 
finden 
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Bekanntmachunq

der Jaqdqenossenschaft

Stadt Rendsburq

Einladunq
Die Eigentümer der zu den beiden Jagdbezirken "Nördlich der Stadt" und "Südlich des Kanals" gehörenden
Grundstücke werden hiermit gemäß § 7 der Satzung zur Versammlung der "Jagdgenossenschaft der Stadt
Rendsburg" am

Dienstag, den 23.01.2024 um 19.00 Uhr,

im Hotel & Restaurant Weinbek, Rendsburger Straße 34, 24787 Fockbek

mit folgender

Taqesordnunq
eingeladen:

1. Genehmigung der Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft am 09.10.2023

2. Haushaltsplan für das Jahr 2024

3. Möglichkeit der Auslagerung des Jagdbezirks „Nördlich der Stadt"

4. Verpachtung des Jagdbezirks „Nördlich der Stadt" ab 01.04.2024

5. Verschiedenes

Sofern die Genossenschaftsversammlung um 19.00 Uhr nicht beschlussfähig sein sollte, weil weniger als
1/10 der stimmberechtigten Genossen vertreten sind, wird hiermit zu einer zweiten Versammlung mit
derselben Tagesordnung und an demselben Tagungsort für 19.10 Uhr eingeladen. Es wird darauf
hingewiesen, dass diese Versammlung gemäß § 7 Abs. 6 der Satzung ohne Rücksicht auf die Zahl der
vertretenen Stimmen beschlussfähig ist.

lch möchte um vorherige Anmeldung bitten, sofern Sie an der Sitzung teilnehmen möchten. Bitte
melden Sie sich bis zum 10.01.2024 bei Frau Linke (Telefonnr.: 04331/206-2321 oder E-Mail:
natascha.linkeerendsburq.de) an.
Bei Interesse an der Pachtung des Jagdbezirks „Nördlich der Stadr ab 01.04.2024 bitte ich um
Zusendung der Bewerbung bis zum 12.01.2024 postalisch an die Stadt Rendsburg, Frau Mona
Andresen. Vielen Dank!

sbu g, den 15 .2023

3/1

n'erSönniChsen
gdvorsteherin
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